
1. Satzung 
zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung 

der Stadt Coesfeld vom 09.02.2012 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. De-
zember 2011 (GV NRW S. 685), der §§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 13. Dezember 2011 (GV NRW S. 687), hat der Rat der Stadt Coesfeld in seiner Sitzung vom 
09.02.2012 folgende Satzung beschlossen: 

Artikel I 

(1) Ziff. 5 der Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung wird wie folgt neu gefasst: 

„Erteilung von Bescheinigungen  

a) Ausstellen von Verlustbescheinigungen bei Fundsachen 6,00 €

b) Erteilung von Zweit- und Ersatzausfertigungen von Bescheinigungen, 
Nachweisen etc.“ 

2,50 €

(2)  Ziff. 13 Buchst. a) der Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung wird wie folgt neu gefasst: 

„Erste Fachschale (Grundgebühr) 
Die Gebühren für analoge Auszüge (Plots) aus dem Geoinformationssystem der Stadt auf der 
Grundlage der Liegenschaftskarte entsprechen den Gebühren für analoge Auszüge aus der Lie-
genschaftskarte im Gebührentarif (VermWertGebT) zur Gebührenordnung für das amtliche Ver-
messungswesen und die amtliche Grundstückswertermittlung in Nordrhein-Westfalen (Vermes-
sungs- und Wertermittlungsgebührenordnung - Verm-WertGebO NRW) in der jeweils gültigen 
Fassung.“ 

(3) Ziff. 21 der Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung wird wie folgt neu gefasst: 

Reproduktionen aus dem Zeitungsarchiv 

Ausdrucke aus dem digitalen Zeitungsarchiv je Seite 1,00 €

Artikel II 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
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